








Bezirksabfallverband Urfahr-Umgebung 41909
Bezirk: Urfahr - Umgebung

Bezirksabfallverband

Urfahr-Umgebung
Lichtenberg, am  24.11.2024

Angeschlagen: 24.11.2024

(Stempel)
Abgenommen: 02.12.2024

(Bgm. Daniela Durstberger)

Kundmachung

Die Vorsitzende

Im Sinne des § 76 Abs. 3 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 i. d. g. F. wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf über den Voranschlag des 

Bezirksabfallverbandes Urfahr-Umgebung für das Jahr 2025 von heute an eine Woche, das ist bis zum  02.12.2024, im Büro des Bezirksabfallverbandes 

Urfahr-Umgebung zur öffentlichen Einsicht aufliegt und während der Bürostunden eingesehen werden kann. Der Entwurf ist auch auf der Homepage 

des Bezirksabfallverbandes Urfahr-Umgebung unter www.umweltprofis.at/urfahr_umgebung abrufbar.

Etwaige Erinnerungen gegen den Entwurf können innerhalb der oben angeführten Auflagefrist von jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft 

machen kann, schriftlich beim Büro des Bezirksabfallverbandes Urfahr-Umgebung eingebracht werden.

Zahl: 2024-BAV-5
Betreff: Entwurf Voranschlag für das Finanzjahr 2025, Auflage



Bezirksabfallverband Urfahr-Umgebung 41909
Bezirk: Urfahr - Umgebung

Bezirksabfallverband

Urfahr-Umgebung

Lichtenberg, am 03.12.2024

Kundmachung

Angeschlagen: 03.12.2024

(Stempel)

Abgenommen: 19.12.2024
(Bgm. Daniela Durstberger)

Die Vorsitzende

Zahl: 2024-BAV-6
Betreff: Voranschlag für das Finanzjahr 2025, Auflage

Im Sinne des § 76 Abs. 7 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 i. d. g. F. wird hiermit kundgemacht, dass der von der Verbandsversammlung des 

Bezirksabfallverbandes Urfahr-Umgebung  in der am 03.12.2024 abgehaltenen öffentlichen Sitzung beschlossene Voranschlag  für das Finanzjahr 

2024 von heute an durch zwei Wochen im Büro des Bezirksabfallverbandes Urfahr-Umgebung zur öffentlichen Einsicht aufliegt. 

Der Voranschlag kann während der Bürozeiten des Bezirksabfallverbandes Urfahr-Umgebung eingesehen werden. auf und kann während der 

Bürozeiten eingesehen werden. Der Voranschlag ist auch auf der Homepage des Bezirksabfallverbandes Urfahr-Umgebung unter 
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Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Finanzjahr 2025 zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der 
Gemeindekasse in Anspruch genommen werden dürfen, wird in EUR 500.000,00 festgesetzt. In diesem Höchstbetrag sind
EUR 0,00 Kassenkredite enthalten, die auf Grund früherer Ermächtigungen aufgenommen und noch nicht zurück-
gezahlt sind. 

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt. Der Nachweis der Auflage
und die gegen den Beschluss eingebrachten Erinnerungen sind diesem Auszug angeschlossen.

Unterschrift/Siegel

Der vorliegende Voranschlag wurde im Sinne der Bestimmungen des § 99 Abs. 2 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 
im Namen der OÖ. Landesregierung auf Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit sowie daraufhin überprüft, 
ob er den hierfür geltenden Vorschriften entspricht. Auf das Prüfungsergebnis wurde im ha. Erlass eingegangen.

, am
Der (für den) Bezirkshauptmann

Die Vorsitzende

(Bgm. Daniela Durstberger)
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Mitglieder vom Vorstand, 
Ausschüssen und der 

Verbandsversammlung
Je Sitzung

Funktionsgebühren 2025

Berechnungsbasis LGBl. 56 VO v. 16.10.1998              
Beamtinnen und Beamte Allgemeine Verwaltung nach dem Oö LGG 2021 

Vorsitzende-Stv.

Vorsitzende
50% von V2   

Je Sitzung
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Einwohnerzahl

Unter Berücksichtigung der bis zum 31.10.2022 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen

A) nach der Volkszahl gemäß §10 Abs. 7 FAG 2017 am 31.10.2022 88.063 Einw.

B) nach dem Stichtag der GR-Wahl am 06.07.2021 95.706 Einw.

C) Anzahl der verbandsangehörigen Gemeinden 27









 

 

 
Vorbericht zum Voranschlag 2025 gemäß § 10 Oö. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO) 

 
Der VA 2025 ist geprägt von steigenden Entsorgungskosten einerseits sowie sinkenden Erlösen bei der Verwertung der Altstoffe und einem 
deutlichen Rückgang der Verpackungssammlungserlöse in den ASZ. Dadurch ist eine geringfügige Erhöhung des Abfallwirtschaftsbeitrags für 
2025 erforderlich 1,00/to angehoben werden. Die Kosten für die in den ASZ 
abgegebenen sperrigen Abfälle und innerhalb der Freimenge abgegebenen Bauabfälle in müssen ebenfalls geringfügig angehoben werden. 

 
 

1. Entwicklung der liquiden Mittel inkl. Zahlungsmittelreserven (Finanzierungsvoranschlag) 
 
1.1. Liquide Mittel 

Einzahlung der voranschlagswirksamen Gebarung: -20.100  
Auszahlung der voranschlagswirksamen Gebarung: -126.000  
Liquide Mittel (Saldo5 aus Anlage 1b)  -146.100  

 
Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe der Einzahlungen überschreitet und sich die Höhe der 
liquiden Mittel um 146.100 verringern wird. Die finanzielle Ausgeglichenheit bleibt jedoch gegeben, da Zahlungsmittelreserven für 
allgemeine Haushaltsrücklagen in der Höhe von 600.000   
 
 
1.2 Zahlungsmittelreserven 
 
Zum Zeitpunkt der VA-Erstellung stehen dem Gemeindeverband voraussichtlich folgende nicht verplante Zahlungsmittelreserven zur 
Verfügung: 
 
Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen: 
 

Bezeichnung Betrag 
Allgemeine Rücklage 600.000  

 
Zum Haushaltsausgleich müssen Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen 189.300 in Anspruch genommen 
werden.  
 



 

 

Daraus ergeben sich am 31.12.2025 für allgemeine und zweckgebundene Haushaltsrücklagen voraussichtlich folgende Endbestände: 
 

Bezeichnung Betrag 
Allgemeine Rücklage 410.700  

 
2. Bedarf an Kassenkrediten 

 
Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gemäß § 83 Oö. Gemeindeordnung 1990 (ein Viertel der Einzahlungen der laufenden 
Geschäftstätigkeit): 1.962.000 . Es ist geplant, einen Kassenkreditvertrag im Rahmen von 500.000 
Vorstand des BAV Urfahr-Umgebung zu beschließen. 

 
 

3. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit und nachhaltiges Haushaltsgleich-gewicht 
 
3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit*  

 
Ergebnis der laufenden 
Geschäftstätigkeit 

RA 2023 VA 2024 VA 2025 

Einzahlungen: 6.888.175,96  7.598.000  7.848.000  
Auszahlungen: 7.528.655,17  7.939.500  7.994100  
Saldo:  - 640.479,21  -341.500  -146.100  

Zum Haushaltsausgleich mussten Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen in Anspruch genommen werden. 
 
3.2. Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht 

 
Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht liegt vor, wenn  
a) im Finanzierungshaushalt die Liquidität der Gemeinde gegeben ist, 
b) im Ergebnishaushalt das Nettoergebnis mittelfristig (fünf Jahre) ausgeglichen ist und 
c) die Gemeinde ein positives Nettovermögen aufweist. 
Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird erreicht. 

 
 
 



 

 

4. Ergebnishaushalt - voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses  
 

4.1. Ergebnishaushalt - voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses nach Entnahmen von bzw. Zuweisungen an 
Haushaltsrücklagen 

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen 
insbesondere die Abschreibungen (304.400 . 

 
 RA 2023 VA 2024 VA 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 

Summe Erträge 7.091.199,28 7.908.200 7.878.500 8.109.700 8.252.700 8.400.700 8.540.100 

Summe Aufwände 7.356.346,54 8.007.500 8.067.800 8.108.200 8.236.600 8.380.500 8.481.000 

Nettoergebnis (Saldo 0)  -265.147,26  -99.300  -189.300  1.500  16.1  20.200  59.100  

Entnahme von 

Haushaltsrücklagen 

640.479,21  341.500  189.300      

Zuweisung zu 
Haushaltsrücklagen 

157.471,75        

Nettoergebnis (Saldo 0) 217.860,20  242.200  0  1.500  16.1  20.200  59.100  

5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten  

Die Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Darlehen und Finanzierungsleasing werden laufend getilgt.  

Finanzschulden und 
Verbindlichkeiten 
(inkl. Leasing) 

RA 2023 VA 2024 VA 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 

Gesamtsumme: 1.704.439  1.583.500 1.459.200  1.328.000  1.190.900  1.065.400  952.400  

Zusätzliche Schuldaufnahmen sind im Zeitraum der Veranschlagung und der mittelfristigen Finanzplanung für investive Einzelvorhaben nicht 
vorgesehen. Ein möglicher Neubau vom ASZ Feldkirchen ist noch zu unsicher und wurde daher im Voranschlag noch nicht berücksichtigt. 

6. Auswirkungen aus investiven Einzelvorhaben (Erträge, Betriebskosten, Personalaufwand, Finanzierungskosten u. dgl.) 

Das Gleichgewicht im Finanzierungshaushalt wird dadurch aus heutiger Sicht nicht beeinträchtigt, auch wenn die finanzielle 
Leistungsfähigkeit eingeschränkt wird. Die jährliche Zinsbelastung bleibt durch den hohen Euribor-Wert auf hohem Niveau. 



 

 

7. Beschreibung wesentlicher Auswirkungen aus Entscheidungen vergangener Haushaltsjahre, welche erst im Zeitraum der 
Veranschlagung und Finanzplanung wirksam werden 

Der Bezirksabfallverband Urfahr-Umgebung hat sich zu einem dichten Netz an Altstoffsammelzentren bekannt. Jene Kosten, die nicht durch 
erlösbringende Sammelfraktionen bedeckt werden können, werden über den Abfallwirtschaftsbeitrag der Gemeinden eingehoben. 

 
8. Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, Belastungen), die sich in den folgenden Haushaltsjahren auf den 

Gemeindehaushalt auswirken können 

Der VA 2025 ist geprägt von steigenden Entsorgungskosten einerseits sowie sinkenden Erlösen bei der Verwertung der Altstoffe und einem 
deutlichen Rückgang der Verpackungssammlungserlöse in den ASZ. Dadurch ist eine Erhöhung des Abfallwirtschaftsbeitrags für 2025 um 

erforderlich 1,00/to angehoben werden. Die Kosten für die in den ASZ 
abgegebenen sperrigen Abfälle und innerhalb der Freimenge abgegebenen Bauabfälle müssen ebenfalls geringfügig angehoben werden. 

 
Für 2025 wurde mit den durchschnittlichen Einnahmen aus Altstofferlösen der letzten fünf Jahre geplant. Sollten die Erlöse für 
Recyclingrohstoffe wieder stärker sinken, können diese Einnahmenausfälle nur durch die Erhöhung des Abfallwirtschaftsbeitrages im 
folgenden Jahr kompensiert werden. Durch die Pfandeinführung auf Einweggetränkeverpackungen wird es zu Einbußen bei den ASZ-Erlösen 
kommen, da diese Verpackungen dann nicht mehr in den ASZ abgegeben werden. Es laufen bereits oö-weite Planungen, wie diese 
Einnahmenverluste aufgefangen bzw. teilweise ersetzt werden können. 

9. Änderungen im Dienstpostenplan und deren finanziellen Auswirkungen 

Der von der Aufsichtsbehörde genehmigte Rahmendienstpostenplan mit 7,25 PE wird zur Kenntnis genommen. Tatsächlich ausgenutzt und 
beschlossen wird der Dienstpostenplan lediglich mit 5,20 PE. 

 
 
Bezirksabfallverband Urfahr-Umgebung am 05.11.2024 
 
 
Die Vorsitzende 
 
 
Bgm. Daniela Durstberger 















Nachweis über das nachhaltige 
Haushaltsgleichgewicht
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Ergebnis der laufenden 
Geschäftstätigkeit

7.136.451  6.527.423  7.402.452  6.698.540  6.888.176  7.528.655  7.598.000  7.939.500  7.848.000  7.994.100  8.076.000  8.030.800  8.219.000  8.166.900  8.367.000  8.307.500 8.515.000 8.447.800 

Finanzierungshaushalt

SA5 Geldfluss aus der 
voranschlagswirksamen Gebarung
SA7 Veränderung an liquiden Mitteln 
(Saldo 5 + Saldo 6)
Endbestand an liquiden Mittel (MVAG 
115 tzn 31.12.)
davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 
1152 zum 31.12.)

Ergebnishaushalt

SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung 
und Entnahme von 
Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)

Vermögenshaushalt
C    Nettovermögen 
(Ausgleichsposten)

3.803.959
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Der Dienstpostenplan wird per 1. Jänner 2025 wie folgt festgesetzt:

PE-IST DP Bemerkung max. möglicher PE-Rahmen

Bedienstete der allgemeinen Verwaltung wird nicht ausgeschöpft

1,000 GD 12.5 Leiter der Geschäftsstelle 1,00

2,025 GD 14.3 Abfallberaterin 3,00

0,975 GD 17.4 qualifizierte Buchhalterin 1,25

1,200 GD 18.5 Sachbearbeiter/-in 2,00

5,200 7,25






































































































